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Bei einer Anhebung der Streitwertzuständigkeit auf 10.000 EUR ist von einer Steigerung der 
Fallzahlen an den Amtsgerichten von 20-30 % auszugehen. Daraus ergibt sich, dass 
Personalverschiebungen von den Landgerichten zu den Amtsgerichten erforderlich werden (und 
sicher auch von den Oberlandesgerichten zu den Landgerichten) und zwar nicht nur im 
richterlichen Bereich. Bei der in vielen Gerichten zeitgleich erfolgenden Einführung der 
elektronischen Akte, die derzeit in allen Bereichen erhebliche Ressourcen bindet, bedarf es einer 
kurz- und langfristigen personellen Aufstockung beider Personalbereiche sowie der ausreichenden 
Zurverfügungstellung räumlicher und arbeitstechnischer Ressourcen durch die Länder. 

Wesentlich ist dabei, dass auch die Minutenwerte in der Pebbsy-Personalbedarfsberechnung 
angepasst werden, da die derzeitigen Werte noch auf der alten Zuständigkeitsverteilung beruhen. 
Es ist sicherzustellen, dass zeitgleich mit dem Inkrafttreten der Änderungen durch die 
Bundespensenkommission eine zunächst rechnerische Anpassung der Werte vorgenommen wird. 
Keinesfalls darf damit bis zu der nächsten Erhebung 2027 gewartet werden, da dann diese 
Erhebung auf keiner realistischen Grundlage erfolgt.  

Und keinesfalls darf eine Anhebung der Streitwertgrenze zu einer Absenkung des Personalbedarfs 
und folglich zu einem Personalabbau führen. Denn die Rechtsstreitigkeiten, die bis zu Reform bei 
den Landgerichten verhandelt wurden, und sodann nach der Reform vor den Amtsgerichten 
geführt werden, sind ja dieselben und erfordern denselben Arbeitsaufwand. Die sog. Basiszahlen 
zur Erreichung des Personalbedarfs müssen daher auch schon vor der geplanten Neuberechnung, 
die für das Jahr 2027 geplant ist, angepasst werden. Dies gilt selbstverständlich für alle Bereiche, 
nicht nur für den richterlichen Bereich.   

 

 

II. Streitwertunabhängige, sachgebietsbezogene Zuständigkeit der Zivilgerichte 

 

1. Auch die mit dem Entwurf verfolgte Bildung streitwertunabhängiger und 
sachgebietsbezogener Zuständigkeiten der Amts- und Landgerichte verdient 
Unterstützung. Insbesondere eine spezielle Zuständigkeit der Landgerichte für 
Heilbehandlungssachen ist angesichts der Komplexität dieser Fälle, die unabhängig vom 
Streitwert besteht, sinnvoll. Die Spezialkammern der Landgerichte können hier eine 
besondere Expertise anbieten. Gleiches gilt für die vorgesehene Konzentration von 
Pressesachen bei den Landgerichten. 

Ebenso ist es sinnvoll, dass nachbarschaftsrechtliche Streitigkeiten aufgrund ihrer 
Ortsverbundenheit eine ausschließliche Zuständigkeit der Amtsgerichte begründen. 
Dieser Grundgedanke kann sogar noch konsequenter umgesetzt werden. Insbesondere 
für Rechtsstreitigkeiten in Verkehrsunfallsachen, bei denen eine dem Nachbarschaftsrecht 
vergleichbare Ortskenntnis erforderlich ist, könnte eine streitwertunabhängige 
Zuständigkeit der Amtsgerichte eingeführt werden.   
Auf der anderen Seite dürfte ist es für Rechtsstreitigkeiten in Bausachen, für die § 72a Abs. 
1 Nr. 2 GVG die Bildung von Spezialkammern vorschreibt und der Gesetzgeber aufgrund 
der erforderlichen tiefergehende Expertise die Notwendigkeit einer Spezialisierung erkennt, 
konsequenterweise  zielführend und aufgrund der zumeist langen Verfahrensdauer 
notwendig sein, diese in der Spezialzuständigkeit eines Spruchkörpers am Landgericht zu 
verorten, bei dem für die Parteien zugleich ein Anwaltszwang herrscht. Streitigkeiten in 

Schriftstück bearbeiten



Stellungnahme NRV Zuständigkeitsstreitwert der Amtsgerichte                                                         Seite 3 von 4 
  

 

 

Bausachen bedürfen zudem in vielen Fällen gutachterlicher Expertise und mithin einer 
Verfahrenslänge, die nach den aktuell vorherrschenden Umständen besser an den Land- 
als an den Amtsgerichten zu verhandeln sind. Regelmäßige Verfahrensdauern von 
mehreren  Jahren sind am Amtsgericht aufgrund der Vielzahl der Fälle nicht zu 
bewerkstelligen. 

  

 

2. Dies führt zugleich zu der Überlegung, dass die Diskussion um die Anhebung des 
Zuständigkeitsstreitwerts Veranlassung sein sollte, grundsätzlich der Frage nachzugehen, 
ob es einer Aufspaltung der Zuständigkeit in Amts- und Landgericht überhaupt bedarf. Der 
ursprüngliche Gedanke, dass Streitigkeiten mit höheren Gegenstandswerten komplexer 
und/oder rechtlich diffiziler seien und daher einer kollegialen Entscheidung bedürfen, 
mag im Ansatz - aber keineswegs generell - noch zutreffen; der Gedanke findet jedoch 
keinen Niederschlag mehr in der Rechtspraxis an den Landgerichten, wo oftmals 
Streitigkeiten bis zu Millionenstreitwerten regelmäßig den Einzelrichter*innen (und damit 
nicht selten Assessor*innen) zugewiesen werden. Das derzeitige System eines 
Nebeneinanders von Amts- und Landgerichten als Eingangsinstanzen folgt damit keiner 
inneren Logik: Aufgrund des nahezu umfassenden Einzelrichterprinzips an den 
Landgerichten werden in den nicht einer Spezialkammer zugeordneten Fällen praktisch 
alle Verfahren von Einzelrichter*innen entscheiden, die sich bis auf die 
Kammervorsitzenden sämtlichst im richterlichen Eingangsamt befinden. Hängt man der 
These an, dass ein Beförderungsamt auch eine höhere rechtliche Qualifikation belegt, 
dann ist die Unterscheidung zwischen Amts- und Landgericht nicht nachvollziehbar. Diese 
Widersprüchlichkeit setzt sich darin fort, dass häufig auch Berufungsentscheidungen von 
Einzelrichter*innen getroffen werden. Für den Rechtssuchenden erschließt sich nicht, 
welche höhere Richtigkeitsgewähr eine Entscheidung hat, die von der im hierarchischen 
System gleichgestellten Kolleg*in gefasst wird. Wir schlagen daher vor, eine umfassende 
Reform des Prozessrechts zu erwägen, mit einer einheitlichen Eingangsinstanz, wobei 
hinsichtlich der Spezialmaterien Konzentrationen zu bestimmten Gerichtsstandorten 
möglich sein sollten und Entscheidungen in diesen Spezialmaterien, in Angelegenheiten 
mit Schwierigkeiten tatsächlicher oder rechtlicher Art  sowie in der Rechtsmittelinstanz 
durch einen Spruchkörper die Regel sind. 

  

 

 

III.  Prozessual flankierende Maßnahmen 

 

1. Streitwert für Rechtsmittel und vereinfachte Verfahren 

Bei einer konsequenten Berücksichtigung der zunehmenden Geldentwertung und steigender 
Kosten sind dann aber auch die Rechtsmittelstreitwerte im Zivilverfahren anzupassen. Die 
Beschwer für die Einlegung von Rechtsmitteln wie der Berufung, der (sofortigen) Beschwerde (§§ 
511 Abs. 2 Nr. 1, 567 Abs. 2 ZPO und 68 Abs. 1 Satz 1 GKG) und der Nichtzulassungsbeschwerde 
(§ 544 Abs. 2 Nr. 2 ZPO) ist in einem angemessenen Verhältnis anzuheben, um einen Gleichlauf 
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mit der Anhebung des Zuständigkeitsstreitwertes zu erzielen. Die in dem Änderungsantrag 
genannten Beträge von 1.000,00  EUR für die  Berufung zu den Landgerichten und 300,00 EUR 
für die sofortige Beschwerde erachten wir als eine plausible Grenze. Eine Einschränkung des 
Rechtsmittelweges ist deshalb nicht zu erwarten, weil sich die Geldentwertung auf diese 
Regelungsgegenstände ebenso auswirkt. 

Unter Berücksichtigung einer möglichen effektiven Rechtsverfolgung halten wir es indes nicht für 
geboten, zugleich auch den Höchstwert für das vereinfachte Verfahren nach § 495a ZPO 
anzuheben. Die Erfahrung lehrt, dass diese Verfahren sehr oft von den Bürgerinnen und Bürgern 
nicht verstanden werden und deswegen gerade in diesen Verfahren sehr leicht der Eindruck 
entsteht, kein ausreichendes rechtliches Gehör erhalten zu haben. Auch wenn es unter dem 
Gesichtspunkt der Geldentwertung konsequent erscheinen mag, auch diesen Wert anzupassen, 
sollte das im Sinne des Rechtsstaates aus unserer Sicht nicht erfolgen. 

  

2. Regelung der vorläufigen Vollstreckbarkeit, § 708 Nr. 11 ZPO 

 

In diesem Regelungszusammenhang ist auch über eine Anpassung des in § 708 Nr. 11 ZPO 
genannten Betrages zu erwägen. Die Grenze, bis zu der dem Titelgläubiger eine vorläufige 
Vollstreckung ohne Sicherheitsleistung möglich sein soll, wäre angemessen zu erhöhen. Ein Wert 
von 2.000,00 EUR (Vollstreckung in der Hauptsache) bzw. von 2.500,00 EUR 
(Kostenvollstreckung) ist angemessen.  

  

 

Marianne Krause 

Richterin am Amtsgericht 
als weitere aufsichtführende Richterin 
Amtsgericht Kreuzberg 
Mitglied des Bundesvorstands der Neuen Richter*innenvereinigung 

 

 

 

Die Neue Richter*innenvereinigung (NRV) ist ein Interessenverband von  Richter*innen und  Staatsanwält*innen in 
Deutschland. Sie fordert, die Justiz aus der obrigkeitsstaatlichen Abhängigkeit von der Exekutive zu befreien. Sie ist 
Mitglied bei  Medel, dem europäischen Dachverband Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés. 
Gemeinsam treten sie dafür ein, dass die Rechtsprechung nicht herrschenden Interessen, sondern allein der 
Gerechtigkeit dient. Mehr unter: https://www.neuerichter.de/ 

Schriftstück bearbeiten



 
 
 

 
 

  

21. Wahlperiode 

Ausschuss für Recht und 
Verbraucherschutz 
 

Fehler! Kein Text mit angegebener 
Formatvorlage im Dokument. 

Schriftliche Stellungnahme 
des Sachverständigen Dr. Daniel Otte 
 

Öffentliche Anhörung 

zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Zuständigkeitsstreitwerts der Amtsgerichte, 
zum Ausbau der Spezialisierung der Justiz in Zivilsachen sowie zur Änderung weiterer 
prozessualer Regelungen 
BT-Drucksachen 21/1849, 21/2466 

Ausschussdrucksache 21(6)22b 
vom 4. November 2025, 10:47 Uhr 

21. Wahlperiode 

Ausschuss für Recht und 
Verbraucherschutz 

Dem Ausschuss ist das vorliegende Dokument in nicht barrierefreier Form zugeleitet worden. 
Schriftstück bearbeiten



 

 

 

Stellungnahme 
An: Deutscher Bundestag, Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz 

Von: Rechtsanwalt Dr. Daniel Otte, LL.M. (Boston University) 

Sache: Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Zuständigkeitsstreitwertes der 
Amtsgerichte, zum Ausbau der Spezialisierung der Justiz in Zivilsachen so-
wie zur Änderung weiterer prozessualer Regelungen 

Betreff: Sachverständigenanhörung des Ausschusses für Recht und Verbraucher-
schutz des Deutschen Bundestages am 5. November 2025, 14:30 Uhr 

 

A. Zur Person 

Dr. Daniel Otte; geb. am 12. April 1980; Studium der Rechtswissenschaften an den 
Universitäten Bayreuth, Würzburg, Boston, MA (LL.M) und Bonn (Dr. iur.); Zulassung 
als Rechtsanwalt in Köln im März 2010; Fachanwalt für Handels- und Gesellschafts-
recht seit 2014. 

Rechtsanwalt und Partner bei CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und 
Steuerberatern mbB, schwerpunktmäßig tätig im Bereich gesellschaftsrechtliche Ausei-
nandersetzungen und Prozessführung. 

B. Zur Sache 

Die nachfolgende Stellungnahme gibt zunächst die Einschätzung des Verfassers zum 
vorliegenden Gesetzesentwurf wieder. Anschließend werden Vorschläge für weiterge-
hende Regelungen unterbreitet. 

I. Zum Gesetzesentwurf 

Der Gesetzesentwurf ist insgesamt zu begrüßen, weil er die Erreichbarkeit der Justiz für 
die Bürger erhöht und die Spezialisierung der Gerichte fördert. Indes ist sicherzustellen, 
dass die Justiz den geänderten Anforderungen auch gerecht werden kann. 

1. Zur Erhöhung des Zuständigkeitsstreitwerts 

Die Erhöhung des Zuständigkeitsstreitwerts von derzeit EUR 5.000 auf EUR 10.000 ist 
im Ausgangspunkt zu begrüßen. Wie in der Gesetzesbegründung ausgeführt wird, liegt 
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2. Zur Förderung der Spezialisierung 

Uneingeschränkt zu begrüßen ist es, dass durch das Gesetz weitere streitwertunabhän-
gige Zuständigkeiten der Amts- und Landgerichte geschaffen werden sollen. Dies be-
trifft zum einen das Nachbarschaftsrecht, das nunmehr weitestgehend den Amtsgerich-
ten zugewiesen wird, zum anderen das Presserecht, das Vergaberecht und das Recht der 
Heilbehandlungen, die nunmehr den Landgerichten zugewiesen werden. 

Verbesserungswürdig ist allenfalls der Umstand, dass die streitwertunabhängige Zuwei-
sung des Nachbarschaftsrecht zu den Landgerichten nicht vollständig nachvollzogen 
wird. So sollen Streitigkeiten wegen eines Überbaus (§§ 912 ff. BGB), wegen Notwege-
rechten (§ 917 BGB) sowie wegen Vertiefungen (§ 909 BGB) weiterhin der streitwert-
abhängigen Zuständigkeit unterliegen. Dies ist inkonsequent und sollte angepasst wer-
den. Es ist dem Bürger nicht zu vermitteln, wenn er sich in Nachbarschaftsstreitigkeiten 
weiterhin in Ausnahmesituationen an die Landgerichte wenden muss. Auch ist nicht er-
sichtlich, warum ein Rechtstreit wegen eines Überbaus, eines Notwegerechts oder einer 
Vertiefung mit einem Streitwert von EUR 10.000 komplizierter sein sollte als ein Streit-
wert um die gleichen Angelegenheiten, der den Streitwert von EUR 10.000 nicht über-
schreitet. Im Sinne der Bürgernähe sowie der Spezialisierung der Gerichte sollten daher 
sämtliche nachbarschaftsrechtlichen Streitigkeiten streitwertunabhängig den Amtsge-
richten zugewiesen werden. 

3. Zur Möglichkeit der nachträglichen Änderung von Kostenentscheidungen 

Zu begrüßen ist es schließlich, dass Gerichten die Möglichkeit gegeben wird, eine durch 
die nachträgliche Änderung des Streit- oder Verfahrenswerts unrichtig gewordene Kos-
tenentscheidung abzuändern.  

II. Weitergehende Änderungsvorschläge 

Der Gesetzgeber sollte den vorliegenden Gesetzesentwurf zum Anlass nehmen, eine 
weitergehende Spezialisierung der Amts- und Landgerichte zu erwägen. Überdies sollte 
Gerichten ein stärkerer Einsatz künstlicher Intelligenz ermöglicht werden. 

1. Weitergehende Spezialisierung der Amts- und Landgerichte 

Die Zuweisung eines Rechtsstreits zu den Amts- oder Landgerichten allein in Abhän-
gigkeit vom jeweiligen Gebührenstreitwert erscheint willkürlich und ist dem Bürger 
schwer zu vermitteln. Es gibt weder einen Rechts- noch einen Erfahrungssatz, wonach 
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ist der Einsatz künstlicher Intelligenz bereits übliche Praxis; insbesondere einfachere 
Schriftsätze werden teilweise vollständig mit KI verfasst. Dies führt zu einem erhöhten 
Umfang der Akten und, in der Folge, zu einer stärkeren Belastung der Richter. 

Künstliche Intelligenz könnte die Justiz dabei unterstützen, den anwaltlichen Vortrag 
darauf durchzusehen, inwieweit ein Schriftsatz in der zweiten oder dritten Schriftsatz-
runde neuen Vortrag in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht enthält. Überdies ließe 
sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz eine Gegenüberstellung des Vortrags beider 
Parteien erstellen. Die eigentliche rechtliche Würdigung muss aber dem Richter vorbe-
halten bleiben; gleiches gilt selbstverständlich für die Würdigung von Beweismitteln. 

Köln, den 31. Oktober 2025 

 

(gez. Dr. Daniel Otte) 
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Präsident des Oberlandesgerichts, 
Postfach 102845, 50468 Köln  

 
 
 
Deutscher Bundestag 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 
 
 
 
 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Zuständigkeitsstreit-
werts der Amtsgerichte, zum Ausbau der Spezialisierung der Jus-
tiz in Zivilsachen sowie zur Änderung weiterer prozessualer Rege-
lungen 
 
Öffentliche Anhörung im Ausschuss für Recht und Verbraucher-
schutz des Deutschen Bundestages am 5. November 2025  
 
Schriftliche Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Bundesregie-
rung BT-Drucksache 21/1849 
 
 
 
Für die Gelegenheit zur Stellungnahme zu dem Entwurf eines Geset-
zes zur Änderung des Zuständigkeitsstreitwerts der Amtsgerichte, zum 
Ausbau der Spezialisierung der Justiz in Zivilsachen sowie zur Ände-
rung weiterer prozessualer Regelungen bedanke ich mich.  
 
1. Anhebung der Streitwertgrenze 

Es ist zu begrüßen, dass der Gesetzentwurf eine Anhebung der Streit-
wertgrenze vorsieht, um die inflationsbedingte Geldwertentwicklung 
seit der letzten Anhebung im Jahr 1993 nachzuvollziehen. Im Grund-
satz zu teilen ist hierbei auch das erklärte Ziel des Gesetzentwurfs, die 
Amtsgerichte im Sinne einer bürgernahen, in der Fläche breit vertrete-
nen, „ortsnahen“ Justiz nachhaltig zu stärken. Angesichts der hiermit 
einhergehenden gravierenden Auswirkungen auf die Anforderungen an 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dienstgebäude und 
Lieferanschrift: 
Reichenspergerplatz 1 
50670 Köln 
Telefon:  
0221 7711-0 
Telefax: 
0221 7711-700 
 
verwaltung@olg-koeln.nrw.de 
 
www.olg-koeln.nrw.de 
 
Öffentliche Verkehrsmittel: 
KVB-Linien 16, 18 
Bus: Linie 140 
bis Haltestelle  
„Reichenspergerplatz“ 
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Seite 2 von 5 die Personalausstattung und Organisation der Gerichte sowie in Anbe-

tracht der Aufgabenverteilung zwischen Amts- Land- und Oberlandes-
gerichten sollte jedenfalls keine Anhebung über den vorgesehenen Be-
trag von 10.000 € hinaus erfolgen. 
 
Eine Stärkung der Amtsgerichte kann allerdings nicht alleine durch zu 
erwartende Mehrbedarfe infolge einer Anhebung der Streitwertgrenze 
erfolgen. Von der Gesetzesänderung betroffene Zivilprozesssachen 
machen inzwischen lediglich circa ein Viertel des an den Amtsgerichten 
entstehenden richterlichen Personalbedarfs aus. Es besteht daher die 
Möglichkeit, dass die Gesetzesänderung die Belastung insbesondere 
kleiner Amtsgerichte ändert, ohne flankierende Maßnahmen aber nicht 
zu deren nachhaltiger Stärkung führt. Die Amtsgerichte müssen dauer-
haft in der Lage sein, die große Bandbreite an rechtlichen Themen in 
angemessener Zeit und hoher Qualität zu bewältigen. Dies setzt insbe-
sondere voraus, dass die Gerichte personell und sachlich gut ausge-
stattet sind, auch und gerade im Hinblick auf die fortschreitende Digita-
lisierung aller Lebensbereiche. 
 
2. Stärkung der Spezialisierung der Kammern an den Landgerichten 

Zu begrüßen ist ebenfalls die Einführung weiterer streitwertunabhängi-
ger Zuständigkeiten der Landgerichte. Ein Ausbau der Spezialisierung 
der Kammern bei den Landgerichten spiegelt die Entwicklung in der 
Anwaltschaft wider, die sich, insbesondere auch in wirtschaftlich be-
deutenden Rechtsgebieten, fortlaufend weiter spezialisiert. Damit ein-
hergehen sollte eine Stärkung des Spruchkörperprinzips, wie dies im 
Abschlussbericht der Reformkommission „Zivilprozess der Zukunft“1 
vorgeschlagen wurde. Dies würde dem Umstand Rechnung tragen, 
dass die Gegenstände gerichtlicher Bearbeitung stetig an tatsächlicher 
und rechtlicher Komplexität zunehmen und dass besonders komplexe 
Rechtsstreitigkeiten durch die Kammer beraten und entschieden wer-
den sollten. Überdies verhindert eine weitere Spezialisierung eine 
strukturelle Schwächung der Land- und Oberlandesgerichte durch die 
Anhebung des Zuständigkeitsstreitwerts der Amtsgerichte. Perspekti-

                                            
1 Abschlussbericht Reformkommission „Zivilprozess der Zukunft“ im Auftrag des 3. Di-
gitalgipfels der Justizministerinnen und Justizminister des Bundes und der Länder, 
S. 106 ff.  
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Seite 3 von 5 visch sollte eine über den Gesetzentwurf hinausgehende streitwertun-

abhängige Zuständigkeit der Landgerichte in den Blick genommen wer-
den, etwa für sämtliche Ansprüche aus Versicherungsvertragsverhält-
nissen. 

Eine Spezialisierung der Spruchkörper stärkt die Qualität der Recht-
sprechung. Die Entscheidungen spezialisierter Kammern und Senate 
bieten Gewähr für eine nachvollziehbare und hochwertige Rechtspre-
chung, die das Vertrauen der Rechtssuchenden in den Rechtsstaat 
stärkt und eine hohe Akzeptanz der gerichtlichen Entscheidungen 
schafft. Die Ausprägung von Spezialkenntnissen und -fähigkeiten ist in 
einem Mischpensum, insbesondere an kleineren Amtsgerichten, nicht 
in gleichem Maße möglich – und zwar unabhängig von der Kompetenz 
und der Einsatzbereitschaft der Richterinnen und Richter. Eine Spezia-
lisierung führt überdies zu Effizienzgewinnen und damit zu kürzeren 
Verfahrensdauern, weil immer wiederkehrende aufwendige Einarbei-
tungsphasen minimiert werden. Die Möglichkeit, in einem spezialisier-
ten Spruchkörper tätig zu werden, steigert zudem in hohen Maße die 
Attraktivität des Richterberufs im sich verschärfenden Wettbewerb um 
qualifizierte Juristinnen und Juristen. 
 
3. Auswirkungen auf die Gerichte  

Die Justiz wird durch die mit der Anhebung des Zuständigkeitsstreit-
werts einhergehende Veränderung des Personalbedarfs vor sehr große 
Herausforderungen gestellt. Erhöhten Verfahrenseingängen bei den 
Amtsgerichten, und zwar von Verfahren mit tendenziell erhöhtem Bear-
beitungsaufwand, stehen absinkende Verfahrenseingänge bei den 
Landgerichten und in der Folge bei den Oberlandesgerichten gegen-
über. Zutreffend ist die Annahme des Gesetzentwurfs, dass sich diese 
Veränderung des Personalbedarfs nicht abschließend vorhersagen 
lässt. Erst die für das Jahr 2027 vorgesehene Neuerhebung der Perso-
nalbedarfsberechnung nach PEBB§Y lässt eine realistische Einschät-
zung der Bearbeitungsaufwände erwarten. Angesichts dieser Neuerhe-
bung, die in ihrer Validität nicht durch reformbedingte kurzfristige Zu-
ständigkeitsverschiebungen beeinträchtigt werden sollte, ist das beab-
sichtigte Inkrafttreten einer Streitwertgrenzenanhebung zum 
01.01.2026 zu begrüßen. Dieses ermöglicht, dass veränderte durch-
schnittliche Bearbeitungsaufwände zutreffend erfasst werden. Bis zur 
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gelungen zur Bemessung des Arbeitsanfalls, die sicherstellen, dass die 
Personalausstattung der Justiz in allen Dienstzweigen dem tatsächli-
chen Arbeitsanfall entspricht.  

Die Änderung der Streitwertgrenze darf nicht einen Personalabbau in 
der Justiz einleiten. Dies würden den tatsächlich anstehenden Aufga-
ben in einem leistungsstarken Rechtsstaat nicht gerecht. Dies gilt nicht 
nur für Richterinnen und Richter, sondern auch für weitere Berufsgrup-
pen in der Justiz. Um das hohe qualitative Niveau der Rechtsprechung 
zu erhalten, sind wiederum auch die Auswirkungen auf die Attraktivität 
der Justiz als Arbeitsgeber zu berücksichtigen. Ein starker Rückgang 
von Verfahren bei den Landgerichten und Oberlandesgerichten kann 
zu einer gravierenden Einschränkung von Beförderungschancen und 
verengten Personalentwicklungsmöglichkeiten führen. Diese Auswir-
kungen werden in den Ländern zu bewältigen sein. 

Im Ausgangspunkt zutreffend geht der Gesetzentwurf von einem gege-
benenfalls veränderten Raumbedarf aus, wenn eine Verlagerung von 
neu eingehenden Verfahren von den Landgerichten zu den Amtsge-
richten erfolgt. Bei den Amtsgerichten können veränderte Bedarfe Neu-
anmietungen oder Baumaßnahmen erforderlich machen. Sind Land- 
und Amtsgerichte in einem Justizzentrum gemeinsam ansässig, kön-
nen Bedarfsverschiebungen mitunter organisatorisch umgesetzt wer-
den. Bei den Landgerichten und Oberlandesgerichten gegebenenfalls 
nicht mehr benötigte Flächen sind regelmäßig nicht „justizfremd“ zu nut-
zen. 
 
4. Anhebung von Rechtsmittelwertgrenzen 

Die in der Formulierungshilfe der Bundesregierung/Änderungsantrag 
der Fraktionen der CDU/CSU und der SPD zu dem Gesetzentwurf der 
Bundesregierung – Drucksache 21/1849 – enthaltenen Erhöhungen 
der Rechtsmittelwertgrenzen in der Zivilprozessordnung (ZPO), im Ge-
setz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), in der Strafprozessordnung 
(StPO) sowie im Kostenrecht (GKG, FamGKG, GNotKG, JVEG, RVG) 
sind mit Blick auf die Anhebung des Zuständigkeitsstreitwerts der Amts-
gerichte folgerichtig, ebenso ein Gleichlauf der Wertgrenzen in § 511 
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21. Wahlperiode 

Ausschuss für Recht und 
Verbraucherschutz 
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Schriftliche Stellungnahme 
des Sachverständigen Dr. Thomas von Plehwe 
 

Öffentliche Anhörung 

zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Zuständigkeitsstreitwerts der Amtsgerichte, 
zum Ausbau der Spezialisierung der Justiz in Zivilsachen sowie zur Änderung weiterer 
prozessualer Regelungen 
BT-Drucksachen 21/1849, 21/2466 

Ausschussdrucksache 21(6)22d 
vom 4. November 2025, 10:55 Uhr 

21. Wahlperiode 

Ausschuss für Recht und 
Verbraucherschutz 

Dem Ausschuss ist das vorliegende Dokument in nicht barrierefreier Form zugeleitet worden. 
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